
SCHRI:?.rLICHE FF.sTSETZUNGEN 

zum Bebauungsplan "Ferienpark Hoher Berg" der Gemeinde Hainstadt, 
Odenwald.kreis. 

, . ~i~~~~ru~~ 
Die Abgrenzung des Baugebietes ergibt sich aus dem Bebauungs -
plan (Lageplanteil) im Maßstab 1:500. 

2• ~Ls~-~!fil~::.f~~ 
( § 9 Abs. 1 Ziff. la BBauG) 

2.1 Die Sonderbaugebiete SO I und SO II dienen nur der Unterbrin-•... 

gung von Wo.hn- und Ferienhäusern. 

2.2 Das Sonderbaugebi'"t SO III dient der Unterbringung von Ver­
sorgungseinrichtungen, die der Versorgung des Gebietes die­
nen (z.B. Lebensmittel- und Kurzwarengeschäfte, Milchbar, 
Cafe, Schank- und Speisewirtschaft usw.). 

2. 3 Das Sonderbaugebiet SO IV dient der Unterbringung von Sport­
und Spielflächen sowie den erforderlichen Baulichkeiten, so­
weit diese nach Lage, Umfang und Zweckbes timmung den Einzel­
nutzungen dienen. 

2.4 Das Sonderbaugebiet SO V dient der Unterbringung von See-
und Erholungsflächen, sowie den erforderlichen Baulichkeitenr 
soweit die nach Lage, Umfang und Zweckbestimmung der allge­
meinen Erholung und der Erhaltung des landschaftlichen Cha­
rakters des Gebietes dienen. 

3 • ~-d.~t..12W.W.w.ll~ll..liYllYllg 
(-§ 9 Abs. 1 Ziff. 1a BBauG) 

3 .1 Die Zahl der Vollgeschosse i m Plangebiet richtet sich nach 
den Eintragungen in der Nutzungsschablone (Lageplan) und 
gelten dort als Höchs tgrenze. 



3 .11 De.bei bedeuten: 
I = Gebäude mit max. 1 Vollgeschoß 
I + H = Gebäude mit max , 2 Vollgeschossen ( i .s. 

der LBO) das aber tals eits nur zwei und 
ber gseitig nur ein sichtbares Geschoß auf­
weisen darf (sog. Hanghaus ) •. 

II = Gebäude mit max. 2 Vollgeschossen 

3 . 2 Die max. zulässi ge überbaut e Grundstücksfläche darf im SO I ­
·Gebiet max. 165 qm , i m SO II- Gebiet max. 11 0 qm betragen. 

3 . 3 Die max. zulässi ge Grundflächenzahl wird auf o,4, die max. 
zulässige Geschoßfl ächenzahl auf o·;8 begrenzt , soweit in der 
Nutzungsschablone (Lageplan) keine kl eineren Werte festge­
setzt sind. 

4. ~e~!~~~~~~!~!!~~~E-E~~s~~-~~~~ 
( § 9 Abs . 1 Ziff. 1 BBauG und§ 22 BauNVO) 

4 .1 In Teilber eichen des Gesamtgebietes wird die off ene oder be­
sonder e Bauweise f estgel egt , gern. den Eintragungen in der 
Nutzungsschabl one. 

4 .11 In der offenen Bauweise sind Einzel-, Doppelhäuser oder Haus ­
gruppen bis max. unter 5o m Gesamtgebäudel änge mit seitli­
chem Grenzabstand zulässig . 

4.1 2 In der besonderen Bauwei se s ind Einzel~, Doppelhäuser oder 
Hausgruppen bis max. l oo m Gesamt gebäudelänge mit seitlichem 
Grenzabstand zulässi g , soweit di es die Baugrenzen zulassen. 

4. 2 .Für di e First- und Traufenrichtung oder Hauptgebäudel ängs­
achse gelten ·die im Lageplanteil dargestellten Symbol e . 

5. ~!!?~!!~~Q~~ ( § 1L~ Bau NVO ) 

5.1 Nebenanl agen i m Sinne .des§ 14 BauNVO werden i n allen Bauge­
biet en ausgeschlossen. 

5.2 Ausnahms wei se können Nebenanlagen für die Versorgung mit Elek­
trizit ät , Tele f on, Warme und Wasser sowie Abwasseranlagen i :11 

Planber eich zugelassen werden. 
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6. g2h~!!1~~.!:...~~E-2~~lish~~-~!~~~~ 
( § 9 Abs . 1 Ziff . 1 d BBauG ) 

6.1 Die Höhenl age der baulichen Anlagen OK. Bodenplatte des er ­
s t en Geschosses wird auf ± o15o m über dem na t ürlichen Ge­
l ände festgelegt . 

6. 2 Die Baurechtsbehör de kann bei Notwendigkeit die Geländoober­
fläc he festlegen und Ausnahmen von 6.1, soweit dies t opogr a­

fisch bedingt i s t, zul assen . 

7. 1 Die Garagen und Stell pl ä tze sind _gem. den Eintragungen im 
Lagepl an oder innerhalb der über baubar en Grundstücksfl ächen 
nach den jeweils geltenden Richtzahlen zu er s t ellen~ 

7..• 11 Sind Sammel gar agen oder Sammel s t ellpl ätze für Einzel bereiche 
vorgesehen, so sind di e notwendigen St ellplätze oder Garagen 

hier , nachzuweisen. 

7 . 2 Garagen in Keller geschossen sind unzulässig. 

7.3 Straßenabstand : , 
a . Zwischen Garagentor und öffentlicher Ver kehrsfläche 1st 

. bei Senkrechtstellung ein Staurawn von mind. 5 , oo m ~inzu­

halten. 
b. Zwischen Garagenwand und Straße ist bei Par allelstellung 

ein Abst and von 1,5o ;n einzuhalt en. 

8. Äußa~~-~~iaJ.tyug_g~r-~&Yil~h~u..Anl~g~u 
( § 111 Abs . 1 LBO ) 

8.1 Die Dachformen sind gem. den Eintragungen i n der Nutzungs,.. 
schablone ( Lageplan) einzuhalten , soweit welche angegeben 

s ind. 

8 . 2 Die Dachneigung darf max. o - 30° betr agen , soweit keine klei­
ner en Werte in der Nutzungsschabl one angegeben sind oder nur 

das Flachdach zulässig i st. 

8. 3 In allen Gebieten s ind bei gene::igf:;en Dächern nur dunkle Dach­
deckungsmat erialien zulässig . 

8 . 4 Garagen an Grundstücksgrenzen sind grundsätzl ich mit einem 

Flachdach zu ver sehen. 

8. 5 Dachgauben und Dachaufbauten sind unzulässig . 



-----------------
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9. Verkehr s f l ächen 

( § 9 Abs . 3 und 4 BBauG) 

9 .1 Die i m Lagepl ant ei l eingetragenen Verkehrsflächen sowi e ihre 
Ausbaubr eiten sind genau ei nzuhal t en ~ 

1o.1 Aufschüttungen oder Abgr abungen über 1, oo m s i nd genehmigungs• 
pflichtig . 

10. 2 Einfriedungen aller Art s ind unzulässig . 

1o . 21 Ausnahmswei se werden Sichts chutzpflanzungen zugel assen , so­
weit diese mit dem Grünflächenplan ver einbart s i nd . 

1o. 3 Ein für das Baugebiet notwendi ger Grünflächenplan i s t i m Ein­
vernehmen mit der Gemeinde und der Baur echtsbehör de zu er s t el ­
l en . 

10. 4 In Sichtwinkelbereichen s ind Zu- und Aus fahrten unzulässig. 

10. 41 Das Ge~ände i st hier auf ~ 0, 20 m über OK - Straße oder Geh­
weg abzutragen. 

10 . 42 Bepflanzungen und Einfriedigungen sind im Sichtwinkelbe­
r eich generell unzulässi g . 

1o . 5 Beim Bau von öffentlichen Straßen ents t eh ende t al seitige Bö­
schungen sind auf Priva t gel ände zu dulden und dürfen nur im 
Einvernehmen mit der Gemeinde abgeändert wer den. 

1o . 6 Der vorhandene Bewuchs ist i m SO V- Gebeit zwi ngend zu er hal­
t en und darf nur im notwendigen Umfang abgeändert wer den . 

11 . !~!~E~~~-2:~~-~-lll_~~Q-?~E~~~-~~E-!1!:~~!!~~~-~~-Q~i~=~~~ 
~~~~~Sh~!!~2!!~~~-!21~~~~-~~~!~!~sh~-2~~!!sh~..Es~~!~~~~~ 

-~E~E-A!!!e~~~-~~~-~~!!~~!~n~~~-~~!E~!!~B~ 
11 . 1 In allen Gebietsteilen werden Garten- und Gerätehütten als 

unzulässig erklär t . 
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11 . 2 Müllbehälter aller Art dürfen im Baugebiet nicht aufgestellt 

werden . DiG Müllbeseitigunr darf nur auf cl.0n ausgevliosenon 

Plätzen für Müllcontainer erfolgen. 

11 . 3 Elektroheizungen od•Jr Gashuizungcn werdc::-i für alle Wohnge­
bäude (aus Gründen der Umweltfreundlichkeit) verbindlich 

festgelegt . 


